
 

 

 

 Münster, Januar 2009                                                
   

Rechtliche Grundlagen der Kooperation von Jugendhilfe und Schule in 
NRW 
 
 
Für die Jugendhilfe: 
 
 
1.: Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) - Bundesgesetz  
§ 81 

§ 81 Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen 
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben mit anderen Stellen und öffentlichen 
Einrichtungen, deren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation junger Menschen und ihrer Familien 
auswirkt, insbesondere mit 

1. Schulen und Stellen der Schulverwaltung, 
2.  ..... 
: 
: 
9. ..... 

im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse zusammenzuarbeiten.  
 
 
 
§ 22a Förderung in Tageseinrichtungen 
(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstellen, dass die Fachkräfte in ihren 
Einrichtungen zusammenarbeiten 

1. ... 
2. ... 
3. mit den Schulen, um den Kindern einen guten Übergang in die Schule zu sichern und um 

die Arbeit mit Schulkindern in Horten und altersgemischten Gruppen zu unterstützen. 
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Montag-Donnerstag 08:30-12:30 Uhr, 14:00-15:30 Uhr 
Freitag 08:30-12:30 Uhr 
 

Servicezeiten: 
 

 
 
Ansprechpartnerin: 
Veronika Spogis 
 
Tel.: 0251 591-3654 
Fax: 0251 591-275 
E-Mail: veronika.spogis@lwl.org  

LWL-Landesjugendamt, Schulen und 
Koordinationsstelle Sucht 
  
 

Warendorfer Straße 25, 48133 Münster 
Telefon: 0251 591-01 
Öffentliche Verkehrsmittel: ab Hbf Bussteig A, 
Linien 2 und 10 bis Zumsandestraße 
Parken: LWL-Parkplätze Warendorfer Str. 25 
 

Konto der Hauptkasse des 
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe: 
WestLB AG Münster 
BLZ 400 500 00, Konto-Nr. 60 129 
IBAN: DE35 4005 0000 0000 0601 29 
BIC: WELADEDD 
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2.: Drittes Ausführungsgesetz zum KJHG NRW (Kinder- und Jugendförderungsgesetz) 
 
§ 7 Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule 
(1) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe und die Träger der freien Jugendhilfe sollen bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben mit den Schulen zusammenwirken. Sie sollen sich 
insbesondere bei schulbezogenen Angeboten der Jugendhilfe abstimmen. 
 
(2) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe fördern das Zusammenwirken durch die 
Einrichtung der erforderlichen Strukturen. Dabei sollen sie diese so gestalten, dass eine 
sozialräumliche pädagogische Arbeit gefördert wird und die Beteiligung der in diesem Sozialraum 
bestehenden Schulen und anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe gesichert ist. 
 
(3) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe wirken darauf hin, dass im Rahmen einer 
integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung ein zwischen allen Beteiligten 
abgestimmtes Konzept über Schwerpunkte und Bereiche des Zusammenwirkens und der 
Umsetzungsschritte entwickelt wird. 
 
§ 10 Schwerpunkte der Kinder- und Jugendarbeit 
(1) Zu den Schwerpunkten der Kinder- und Jugendarbeit gehört insbesondere 

1. .... 
2. die schulbezogene Jugendarbeit. Sie soll in Abstimmung mit der Schule geeignete 

pädagogische Angebote der Bildung, Erziehung und Förderung in und außerhalb von 
Schulen bereitstellen. 

 
§ 14 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz umfasst den vorbeugenden Schutzjunger Menschen vor 
gefährdenden Einflüssen, Stoffen und Handlungen. Hierbei sollen die Träger der öffentlichen und 
freien Jugendhilfe insbesondere mit den Schulen, der Polizei sowie den Ordnungsbehörden eng 
zusammenwirken. Sie sollen pädagogische Angebote entwickeln und notwendige Maßnahmen 
treffen, um Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte über Gefahren und damit verbundene 
Folgen rechtzeitig und in geeigneter Weise zu informieren und zu beraten. 
 
Hierzu gehört auch die Fort- und Weiterbildung von haupt- und ehrenamtlich tätigen Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen. 
 

 
 
3. Viertes Gesetz Ausführungsgesetz NRW: Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von 
Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) – seit 01.08.2008 in Kraft 
 
§ 14 Zusammenarbeit mit der Schule 
(1) Kindertageseinrichtungen arbeiten mit der Schule in Wahrnehmung einer gemeinsamen 
Verantwortung für die beständige Förderung des Kindes und seinen Übergang in die Grundschule 
zusammen. 
 
(2) Zur Gestaltung des Übergangs vom Elementar- in den Primarbereich gehören neben der 
intensiven Vorbereitung im letzten Jahr vor der Einschulung durch die Kindertageseinrichtung 
insbesondere 
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1. eine kontinuierliche gegenseitige Information über die Bildungsinhalte, -methoden und -konzepte 
in beiden Institutionen, 
2. regelmäßige gegenseitige Hospitationen, 
3. die Benennung fester Ansprechpersonen in beiden Institutionen, 
4. gemeinsame Informationsveranstaltungen für die Eltern, 
5. gemeinsame Konferenzen zur Gestaltung des Übergangs in die Grundschule, 
6. gemeinsame Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. 
 
(3) Zur Durchführung der Feststellung des Sprachstandes nach § 36 Abs. 2 Schulgesetz erhebt der 
Träger der Tageseinrichtung bei den Eltern, deren Kinder zur Teilnahme an der 
Sprachstandsfeststellung verpflichtet sind, die folgenden Daten und übermittelt sie an das 
zuständige Schulamt: 
 
1. Name und Vorname des Kindes  
2. Geburtsdatum  
3. Geschlecht 
4. Familiensprache 
5. Aufnahmedatum in der Kindertageseinrichtung 
6. Namen, Vornamen und Anschriften der Eltern. 
 
Soweit Kinder im Rahmen der Pflichten nach § 36 Abs. 2 Schulgesetz in einer 
Kindertageseinrichtung zusätzlich sprachlich gefördert werden, ist der Träger der Einrichtung 
verpflichtet, Angaben über die Teilnahme der Kinder an dieser zusätzlichen Sprachförderung dem 
zuständigen Schulamt mitzuteilen. 
 
 
 
Für die Schule: 
 
Schulgesetz NRW 

§ 5   Öffnung von Schule, Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern  

(1) Die Schule wirkt mit Personen und Einrichtungen ihres Umfeldes zur Erfüllung des schulischen 
Bildungs- und Erziehungsauftrages und bei der Gestaltung des Übergangs von den 
Tageseinrichtungen für Kinder in die Grundschule zusammen.  

(2) Schulen sollen in gemeinsamer Verantwortung mit den Trägern der öffentlichen und der freien 
Jugendhilfe, mit Religionsgemeinschaften und mit anderen Partnern zusammenarbeiten, die 
Verantwortung für die Belange von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen tragen.  

(3) Vereinbarungen nach den Absätzen 1 und 2 bedürfen der Zustimmung der Schulkonferenz.  

 

§ 9   Ganztagsschule, Ergänzende Angebote, Offene Ganztagsschule  

(1) Schulen können als Ganztagsschulen geführt werden, wenn die personellen, sächlichen und 
schulorganisatorischen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Gesamtschule sowie die Förderschule mit 
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dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung und die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt 
Körperliche und motorische Entwicklung werden in der Regel als Ganztagsschule geführt. Die 
Entscheidung des Schulträgers bedarf der Zustimmung der oberen Schulaufsichtsbehörde.  

(2) An Schulen können außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote eingerichtet 
werden, die der besonderen Förderung der Schülerinnen und Schüler dienen.  

(3) Der Schulträger kann mit Trägern der öffentlichen und der freien Jugendhilfe und anderen 
Einrichtungen, die Bildung und Erziehung fördern, eine weitergehende Zusammenarbeit 
vereinbaren, um außerunterrichtliche Angebote vorzuhalten (Offene Ganztagsschule). Dabei soll 
auch die Bildung gemeinsamer Steuergruppen vorgesehen werden. Die Einbeziehung der Schule 
bedarf der Zustimmung der Schulkonferenz.  

 

§ 36    Vorschulische Beratung und Förderung, Feststellung des Sprachstandes (In-Kraft 
Treten dieses Passus: 1. Januar 2007): 
 
(2) Das Schulamt stellt zwei Jahre vor der Einschulung fest, ob die Sprachentwicklung 
der Kinder altersgemäß ist und ob sie die deutsche Sprache hinreichend beherrschen. Ist dies nicht 
der Fall und wird ein Kind nicht in einer Tageseinrichtung für Kinder sprachlich gefördert, soll das 
Schulamt das Kind verpflichten, an einem vorschulischen Sprachförderkurs teilzunehmen. 
Hierdurch soll gewährleistet werden, dass jedes Kind vom Beginn des Schulbesuchs an dem 
Unterricht folgen und sich daran beteiligen kann. Die Schulen sind verpflichtet, das Schulamt bei 
der Durchführung der Sprachstandsfeststellung 
zu unterstützen; hierbei ist auch eine Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten 
und der Jugendhilfe anzustreben. 
 

 
§ 41   Verantwortung für die Einhaltung der Schulpflicht 
 
(4) Bleibt die pädagogische Einwirkung erfolglos, können die Schulpflichtigen auf Ersuchen der 
Schule oder der Schulaufsichtsbehörde von der für den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
zuständigen Ordnungsbehörde der Schule zwangsweise gemäß §§ 66 bis 75 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW zugeführt werden. Das Jugendamt ist über die 
beabsichtigte Maßnahme zu unterrichten. § 126 bleibt unberührt. 
 

§ 42   Allgemeine Rechte und Pflichten aus dem Schulverhältnis 
 
(6) Die Sorge für das Wohl der Schülerinnen und Schüler erfordert es, jedem Anschein von 
Vernachlässigung oder Misshandlung nachzugehen. Die Schule entscheidet rechtzeitig über die 
Einbeziehung des Jugendamtes oder anderer Stellen. 
 

§ 80   Schulentwicklungsplanung 
(1) ........ Schulentwicklungsplanung und Jugendhilfeplanung sind aufeinander abzustimmen. 
 

 


